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Der Ortsgemeinderat Bassenheim hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung fir
Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des
Bestattungsgesetzes (BestG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht
wird:



1. Allgemeine Vorschriften

§1

Geltungsbereich

Diese Satzung gilt flr den im Gebiet der Ortsgemeinde Bassenheim gelegenen und von ihr
verwalteten Friedhof.

§2

Friedhofszweck
(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfahige Anstalt (6ffentliche Einrichtung) der Gemeinde.
(2) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die

a) beiihrem Tode Einwohner der Gemeinde waren,
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstatte haben oder
c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Satze 2 und 3 BestG zu bestatten sind.

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung des
Ortsburgermeisters.

§3
SchlieBung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs kénnen ganz oder teilweise fir weitere
Bestattungen oder Beisetzungen gesperrt (Schliefung) oder anderen Zwecken gewidmet
werden (Aufhebung) — vgl. § 7 BestG -.

(2) Durch die Schlieung wird die Moglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen
ausgeschlossen. Soweit durch die Schlielung das Recht auf weitere Bestattungen oder
Beisetzungen in Wahl- oder Urnenwahlgrabstatten (Sondergraber) erlischt, wird dem
Nutzungsberechtigten fir die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren
Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahl- bzw.
Urnenwahlgrabstatte zur Verfugung gestellt. Aullerdem kann er die Umbettung
verlangen, soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist.

(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestatte der Toten
verloren. Die in Reihen- oder Urnenreihengrabstatten Bestatteten werden, falls die
Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, die in Wahl- oder Urnenwahlgrabstatten, falls die
Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Gemeinde in andere Grabstatten
umgebettet.

(4) Schliefung oder Aufhebung werden o6ffentlich bekanntgemacht. Der Nutzungsberechtigte
einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstatte erhalt auflerdem einen schriftlichen Bescheid,
wenn sein Aufenthalt bekannt oder Uber das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher 6ffentlich bekanntgemacht. Gleichzeitig
werden sie bei Wahl- oder Urnenwahlgrabstatten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen-
oder Urnenreihengrabstatten — soweit moglich — einem Angehorigen des Verstorbenen
mitgeteilt.

(6) Ersatzgrabstatten werden von der Gemeinde auf ihre Kosten entsprechend den
Grabstatten auf dem aufgehobenen bzw. geschlossenen Friedhof oder dem Friedhofsteil
hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstatten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.



2. Ordnungsvorschriften

§4

Offnungszeiten

(1) Die Offnungszeiten werden an den Eingangen durch Aushang bekanntgegeben. Zu
anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaubnis des Ortsbirgermeisters betreten
werden.

(2) Der Ortsburgermeister kann aus besonderem Anlal? das Betreten eines Friedhofes oder
einzelner Friedhofsteile voribergehend untersagen.

§5

Verhalten auf dem Friedhof

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Wirde des Ortes entsprechend zu
verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Kinder unter 10
Jahren durfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen und Rollstiihle sowie
Handwagen zur Beférderung von Material zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge
von zugelassenen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Ortsgemeinde sind
ausgenommen.

b) Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nahe einer Bestattung, Beisetzung oder
Gedenkfeier storende Arbeiten auszufihren,

d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung des
Ortsburgermeisters gewerbsmaRig zu fotografieren,

e) Druckschriften zu verteilen,

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstatten zu verunreinigen
oder zu beschadigen,

g) Abraum auflerhalb der dafir bestimmten Stellen abzuladen,
h) Tiere — ausgenommen Blindenhunde — mitzubringen,

i) zu spielen, zu larmen und Musikwiedergabegerate zu betreiben.
Der Ortsburgermeister kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des
Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(3) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusammenhangende
Veranstaltungen bedirfen der Zustimmung des Ortsbirgermeisters; sie sind spatestens
vier Tage vorher anzumelden.

§6

Ausfiihren gewerblicher Arbeiten 7 23

(1) Dienstleistungserbringer (z. B. Bildhauer, Steinmetze, Bestatter, Gartner) bedurfen fir
Tatigkeiten auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen, der
vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der
Tatigkeiten festlegt. Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen Uber die
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Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der
MalRRgabe Anwendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1 VwVfG vier Wochen
betragt. Das Verfahren kann Uber einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1
Abs. 1 des Landesgesetzes Uber die einheitlichen Ansprechpartner in
Verwaltungsangelegenheiten vom 27.10.2009 (GVBI. S. 355) abgewickelt werden.

Auf lhren Antrag hin werden nur solche Dienstleistungserbringer zugelassen, die

- in fachlicher, betrieblicher und persoénlicher Hinsicht zuverlassig sind,

- selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterpriifung abgelegt haben oder in die
Handwerksrolle eingetragen sind oder Uber eine gleichwertige Qualifikation verfigen

- und eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachweisen kénnen.

(2a) Zur Errichtung/Anderung von Grabmalen und Einfassungen fachlich geeignet ist eine

(3)

(4)

()

Person, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage ist, unter Beachtung der ortlichen
Gegebenheiten des Friedhofs, die angemessene Grindungsart zu wahlen und nach
dem in der Satzung aufgefihrten Regelwerk (§ 22) die erforderlichen
Fundamentabmessungen und Befestigungsmodalitadten zu berechnen. Sie muss in der
Lage sein, fur die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel
auszuwahlen, zu dimensionieren und zu montieren. Weiterhin muss sie die
Standsicherheit von Grabanlagen beurteilen und mithife von Messgeraten die
Standsicherheit kontrollieren und dokumentieren kdnnen. Personen, die unvollstandige
Anzeigen bzw. nicht korrekt dimensionierte Abmessungen von sicherheitsrelevanten
Bauteilen bei der Anzeige benennen oder sich bei der Ausfuhrung der Fundamentierung
und der Befestigung der Grabmalteile nicht an die in der Anzeige genannten Daten
halten, werden als unzuverlassig eingestuft.

Zugelassene Dienstleistungserbringer erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist dem
Friedhofspersonal vom Dienstleistungserbringer oder seinen Mitarbeitern auf Verlangen
vorzuzeigen. Sie ist nicht Ubertragbar. Sie gilt fir einen Zeitraum von 2 Jahren oder fir
eine einmalige Zulassung.

Die Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Dienstleistungserbringer haften fur alle
Schaden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit auf den
Friedhdfen verursachen.

Alle Arbeiten sind unter Wahrung der Ruhe der Friedhéfe durchzufiihren. Durch sie
dirfen Bestattungsfeierlichkeiten weder gefahrdet noch gestért werden.

Die fir die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dirfen auf den Friedhéfen
nur voribergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern.
Bei Beendigung und Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplatze
wieder in den friheren Zustand zu bringen. Die Dienstleistungserbringer dirfen auf dem
Friedhof keinerlei Abfall, Abraum, Rest- oder Verpackungsmaterial ablagern.
Gewerbliche Gerate dirfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhdfe
gereinigt werden.

Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht
mehr vorliegen und die Dienstleistungserbringer trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung
gegen die Bestimmungen der Friedhofssatzung verstof3en. Bei einem schwerwiegenden
Verstol} ist eine Mahnung entbehrlich.

*) Fir das Verfahren zur grenziberschreitenden voriibergehenden und gelegentlichen Erbringung von
Dienstleistungen wird insbesondere auf die EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 20.12.2007 (BGBI. | S. 3075)
und auf die §§ 4 ff. der Gewerbeordnung wird verwiesen



3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§7

Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung/Beisetzung ist unverziglich nach Eintritt des Todes beim Ortsburger-
meister anzumelden.

(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahligrabstatte/
Urnenwahlgrabstatte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Der Ortsbirgermeister setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den
Angehdrigen und der zustandigen Religionsgemeinschaft fest.

(4) Aschen missen spatestens zwei Monate nach der Eindscherung beigesetzt werden,
andernfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9
BestG) in einer Urnenwand beigesetzt.

(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, eine Mutter
mit ihrem nicht Uber 1 Jahr alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung des
Ortsbirgermeisters kdnnen auch Geschwister im Alter bis zu 5 Jahren in einem Sarg
bestattet werden.

§ 8 Sarge, Urnen "6

(1) Die Sarge miussen festgefligt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dirfen nicht schwer verrottbar sein, soweit nichts
anderes ausdrucklich vorgeschrieben ist.

(2) Die Sarge sollen hochstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmal® 0,65 m breit
sein. Sind in Ausnahmefallen grolkere Sarge erforderlich, ist die Zustimmung des
Ortsbirgermeisters bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die Sarge flr
Kindergraber dirfen héchstens 1,20 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaf 0,45 m breit
sein.

(3) Urnen wie Uberurnen zur Beisetzung von Urnen missen verrottbar sein.

§9
Grabherstellung

(1) Die Graber werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten des
Ortsbirgermeisters ausgehoben und wieder verflllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Graber betragt von der Erdoberflache (ohne Hugel) bis zur
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50
m.

(3) Die Graber fur Erdbestattungen missen voneinander durch mindestens 0,30 m starke
Erdwande getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehdr vorher auf seine Kosten entfernen zu lassen.
Sofern beim Ausheben der Graber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehor durch die
Ortsgemeinde entfernt werden mussen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch
den Nutzungsberechtigten der Ortsgemeinde zu erstatten.



§10
Ruhezeit

Die Ruhezeit fir Leichen und Aschen betragt bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre.
Die Ruhezeit fur Leichen und Aschen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr betragt 20 Jahre.

§ 11
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsatzlich nicht gestoért werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedirfen, unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung des Ortsbirgermeisters. Die
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei
Umbettungen innerhalb der Gemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen
eines dringenden offentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstatte/
Urnenreihengrabstatte in eine andere Reihengrabstatte/Urnenreihengrabstatte sind
innerhalb der Gemeinde nicht zulassig. § 3 Abs. 2 bleibt unbertihrt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste kénnen mit
vorheriger Zustimmung des Ortsbirgermeisters in belegte Grabstatten umgebettet
werden.

(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus
Reihengrabstatten/Urnenwand die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei
Umbettungen aus Wahlgrabstatten/Urnenwahligrabstatten der jeweilige Nutzungs-
berechtigte. Die Gemeinde ist bei dringendem o&ffentlichen Interesse berechtigt,
Umbettungen vorzunehmen.

(5) Umbettungen werden von der Ortsgemeinde durchgefihrt. Sie kann sich dabei auch
eines gewerblichen Unternehmers bedienen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schaden, die an benachbarten
Grabstatten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu
tragen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht
unterbrochen oder gehemmt.

(8) Leichen und Aschen dirfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behdrdliche
oder richterliche Anordnung hin ausgegraben werden.

4. Grabstatten

§12
Allgemeines, Arten der Grabstatten

(1) Die Grabstatten werden unterschieden in

a) Reihengrabstatten

b) Wahlgrabstatten

c) Urnengrabstatten als Reihen- und Wahlgrabstatten

d) Urnengrabstatten als Reihen- und Wahlgrabstatten in Urnenwand
e) Urnenreihengrabstatten im Rasengrabfeld

f) Urnenreihengrabstatten im anonymen Grabfeld

g) Gemischte Grabstatten

h) Ehrengrabstatten

(2) Die Grabstatten bleiben Eigentum des Friedhofseigentimers. An ihnen kénnen
Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf



Verleihung des Nutzungsrechts an einer der Lage nach bestimmten Grabstéatte oder
auf Unveranderlichkeit der Umgebung.

(3) Das Abraumen von Grabstatten, Grabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der
Ruhezeiten bei Reihengrabstatten und nach Ablauf der Nutzungszeiten bei
Wahlgrabstatten wird 3 Monate vorher 6ffentlich bekannt gemacht.

(4) Bei Grabstatten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben
sind, richten sich Ruhezeit, Gestaltung und Nutzungsrecht bei Wahlgrabstatten nach
den bisherigen Vorschriften.

§13
Reihengrabstatten

(1) Reihengrabstatten sind Grabstatten (Einzelgraber) fir Erdbestattungen, die der Reihe
nach belegt und im Todesfall fur die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden schriftlich
zugeteilt werden.

(2) Es werden eingerichtet.

a) Einzelgrabfelder fir Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr,
b) Einzelgrabfelder fiir Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr
Die Graber haben folgende Malie:

Reihengraber fur Verstorbene bis zu 5 Jahren Lange 1,20 m
Breite 0,60 m
Abstand 0,30 m
Reihengraber fur Verstorbene Uber 5 Jahre Lange 210 m
Breite 0,90 m
Abstand 0,30 m

(3) In jeder Reihengrabstatte darf — auRer in den Fallen des § 7 Abs. 5 - nur eine Leiche
bestattet werden.

§14
Wahlgrabstatten 4

(1) Wahlgrabstatten sind Grabstatten fur Erdbestattungen, an denen auf Antrag nach
Zahlung der festgesetzten Gebihr ein Nutzungsrecht fir die Dauer von 30 Jahren
(Nutzungszeit) verliehen wird.

(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthalt, ausgestellt. Aus
dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes. Die
Ubertragung des Nutzungsrechtes an Dritte ohne Zustimmung des Ortsbiirgermeisters ist
unzulassig.

(3) Die Wahlgraber haben folgende Male:

einstelliges Wahlgrab
Lange 2,00m Aushub 2,10 m
Breite 0,80 m
Abstand 0,30 m alter Friedhof
Abstand 0,40 m neuer Friedhof



zweistelliges Wahlgrab
Lange 2,00 m
Breite 2,00 m
Abstand 0,30 m alter Friedhof
Abstand 0,40 m neuer Friedhof

dreistelliges Wahlgrab
Lange 2,00 m
Breite 3,20 m
Abstand 0,30 m alter Friedhof
Abstand 0,40 m neuer Friedhof

(4) Wahrend der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht Uberschreitet oder das Nutzungsrecht flr die Zeit bis
zum Ablauf der Ruhezeit verlangert worden ist.

(5) Das Nutzungsrecht kann - soweit kein oOffentliches Interesse entgegensteht - fir die
gesamte Wahlgrabstatte wiederverliehen werden. Die Wiederverleihung erfolgt auf
Antrag nur fur ganze Jahre. Hochstens jedoch fir 30 Jahre.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte fir den Fall
seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag Gbertragen.
Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht
in nachstehender Reihenfolge auf die Angehdrigen des verstorbenen Nutzungs-
berechtigten mit deren Zustimmung tber:

a) auf den Uberlebenden Ehegatten oder den/die Uberlebende/n Lebenspartner/in gemaf
Lebenspartnerschaftsgesetz,

b) auf die Kinder,
c
d

auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Vater oder Mutter,

auf die Eltern,

)
)
)
e) auf die Geschwister,

f) auf sonstige Erben.

Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der Ubrigen Angehdrigen der
Gruppe die nach Jahren alteste Person nutzungsberechtigt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf eine Person aus dem
Kreis der in Abs. 6 Satz 2 genannten Personen Ubertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei
der Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht unverziglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen.

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu
ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstatte bestattet zu werden und Uber
die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstatte zu entscheiden.

(9) Das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstatten kann erst nach Ablauf der Ruhezeit
zuriickgegeben werden.

(10) Bei Ruckgabe von Wahlgrabstatten wird an den Nutzungsberechtigten die fur die
Wahlgrabstatte gezahlte Gebuhr nicht zuriickerstattet.



§ 15

Urnengrabstatten 149

(1) Aschen durfen beigesetzt werden in:

(2)

(3)

(®)

(6)

1. Urnenreihengrabstatten als Erdgrab

Lange 1,20 m
Breite 0,60 m
Abstand 0,40 m

2. Urnenwahlgrabstatten als Erdgrab flir maximal 3 Urnen, sofern die
Platzverhaltnisse dies zulassen

Lange 1,20 m
Breite 0,60 m
Abstand 0,40 m

3. Urnenreihengrabstatten in Urnenwand fir 1 Urne

4. Urnenwahlgrabstatten in Urnenwand fir maximal 3 Urnen, sofern die
Platzverhaltnisse dies zulassen

5. Urnenreihengrabstatten im Rasengrabfeld
6. Urnenreihengrabstatten im anonymen Grabfeld

7. Gemischte Grabstatten
- ausschlief3lich fir das Grabfeld B, Reihe 3, Nr. 2 - 17 —

8. in Wahlgrabstatten bis zu 2 Aschen in Einstelligen und die entsprechende Zahl
von Aschen in Mehrstelligen.

9. Urnenreihengrabstatten an Urnengemeinschaftsbaumen (Baumbestattung)

Urnenreihengrabstatten sind Aschenstatten, die der Reihe nach belegt und erst im
Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit (20 Jahre) zur Beisetzung abgegeben werden.

Urnenwahlgrabstatten sind Aschenstatten, fir die auf Antrag ein Nutzungsrecht fir
die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird.

In einer Urnenwahlgrabstatte dirfen bis zu drei Urnen beigesetzt werden, sofern die
Platzverhaltnisse dies zulassen

Urnenreihengrabstatten in Urnenwand sind Aschenstatten, die der Reihe nach belegt
und erst im Todesfall auf die Dauer der Ruhefrist (20 Jahre) zur Beisetzung von 1
Urne abgegeben werden.

Urnenwahlgrabstatten in Urnenwand sind Aschenstatten fur die auf Antrag ein
Nutzungsrecht fur die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird.

In einer Urnenwahlgrabstatte in der Urnenwand dirfen bis zu 3 Urnen beigesetzt
werden, sofern die Platzverhaltnisse dies zulassen.

Urnenreihengrabstatten im Rasengrabfeld sind Grabstatten fir die Beisetzung von

Aschen, die der Reihe nach belegt werden und erst im Todesfall fir die Dauer der
Ruhefrist der Asche abgegeben werden.
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(7)

(8)

(9)

Die Pflege der Grabstatten obliegt ausschlieRlich dem Friedhofspersonal oder den
von der Friedhofsverwaltung beauftragten Dritten.

Namenstafeln in einheitlicher Ausfiihrung sind zugelassen.

Die Namenstafeln haben folgende Male: Lange 0,30 m
Breite 0,20 m
Starke 0,04 m

Material: Impala Granit
Beschriftung: Schrift geblasen, grau abgetont Geburtsjahr-Sterbejahr

Die Lieferung, Ausgestaltung und erdgleiche Verlegung erfolgt ausschlie3lich durch
die Ortsgemeinde Bassenheim. Blumengebinde und sonstiger Grabschmuck
einschlieBlich Grablichter sind nicht zugelassen. Blumenschmuck und Grablichter
kénnen an einer gesondert ausgewiesenen Stelle am Rande des Rasengrabfeldes
niedergelegt werden.

Urnenreihengrabstatten im anonymen Grabfeld sind Grabstatten flr anonyme
Beisetzungen flr Aschen, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall fir die
Dauer der Ruhefrist der Asche abgegeben werden.

Die Pflege der Grabstatten in Form von Rasenflachen obliegt ausschlieRlich dem
Friedhofspersonal oder den von der Friedhofsverwaltung beauftragten Dritten.

Namenstafeln, Blumengebinde und sonstiger Grabschmuck einschlieRlich Grablichter
sind nicht zugelassen.

Blumenschmuck und Grablichter kdnnen an einer gesondert ausgewiesenen Stelle
am Rande des anonymen Grabfeldes niedergelegt werden.

Gemischte Grabstatten — Grabfeld B, Reihe 3 Nr. 2 — 17 - sind bereits durch eine
Erdbestattung belegte Einzelgraber (§ 13 Abs. 1), in denen auf Antrag des
Nutzungsberechtigten zusatzlich die Beisetzung einer Asche gestattet werden kann.
Die Grabstatte gilt hinsichtlich der zweiten Bestattung als Urnenwahlgrabstatte nach §
15 Abs. 3.

Das Nutzungsrecht an der Grabstatte verlangert sich ab dem Zeitpunkt der
Beisetzung der Asche um die Ruhezeit nach § 10.

Abs. Il der Anlage zur Friedhofsgeblhrensatzung gilt entsprechend.

GrolRe: Lange 2,00 m
Breite 0,80 m
Abstand 0,40 m

Urnenreihengrabstatten an Urnengemeinschaftsbdumen (Baumbestattung) sind
Grabstatten fir die Beisetzung von Aschen, die der Reihe nach belegt werden und
erst im Todesfall fur die Dauer der Ruhefrist der Asche abgegeben werden. Die
Urnen werden unter den Baumen im Wurzelbereich beigesetzt. Die Pflege der
Grabstatten obliegt ausschlieBlich dem Friedhofspersonal oder den von der
Friedhofsverwaltung beauftragten Dritten. Namenstafeln, Blumengebinde und
sonstiger Grabschmuck einschlieRlich Grablichter sind nicht zugelassen. Grabkerzen
und Blumenschmuck werden nur zum Anlass der Beisetzung geduldet und sind nach
dem Ausbrennen bzw. Verblihen, spatestens aber zwei Wochen nach der
Beisetzung unaufgefordert zu entfernen. Auf Wunsch kann an einer
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gemeinschaftlichen Gedenkstehle in der Nahe des Baumes eine einheitliche
Namensplakette angebracht werden. Diese Namensplakette darf nur mit dem Namen
sowie dem Geburts- und Sterbejahr in einheitlicher Schrift bedruckt werden. Eine
Reservierung der Nachbargrabstelle an Urnengemeinschaftsbdumen ist nicht
moglich. Das Aufstellen von Holzkreuzen ist nicht zulassig. Sollte der Baum im Laufe
des Nutzungsrechtes zerstdrt oder aus Sicherheitsgriinden gefallt werden missen,
schafft die Ortsgemeinde Ersatz durch Pflanzung eines neuen Baumes.

(10) Die Beisetzung ist bei dem Ortsblrgermeister rechtzeitig anzumelden. Der
Anmeldung ist eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die
Bescheinigung des Tragers der Feuerbestattungsanlage uUber die Einascherung
beizufiigen.

Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften fir
Reihen- und Wahlgrabstatten entsprechend auch fir Urnengrabstatten.

§ 16
Ehrengrabstitten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstatten obliegt
ausschlieBlich dem Friedhofstrager.

5. Gestaltung der Grabstatten

§17
Wahlmoglichkeit 45

(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften (§ 18) und
Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften (§§ 19) eingerichtet.

(2) Der Friedhof Bassenheim besteht aus zwei Teilen:
Teil A (alter Friedhof; Grabfelder A bis E, F Reihen 8 bis 17 und G Reihen 7 bis 12)
Teil B (Erweiterungsteil; Grabfelder F Reihen 1 bis 7, G Reihen 1 bis 6 und H bis M)
Die Grabfelder F Reihen 1 bis 7, G Reihen 1 bis 6, H und | im (Friedhofsteil B) werden als
Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften eingerichtet.

(3) Bei der Zuweisung einer Grabstatte bestimmt der Antragsteller, ob diese in einem
Grabfeld mit allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soll.
Entscheidet er sich flr eine Grabstatte mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so
besteht die Verpflichtung, die Gestaltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung
einzuhalten. Eine entsprechende schriftliche Erklarung ist durch den Antragsteller zu
unterzeichnen.

(4) Wird von dieser Wahlimdglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch gemacht,
wird eine Grabstatte im Friedhofsteil mit besonderen Gestaltungsvorschriften zugeteilt.
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§18
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 4

Jede Grabstatte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dal® die Wirde des
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

6. Grabmale

§19
Gestaltung der Grabmale %

Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen auf Grabfeldern ohne besondere
Gestaltungsvorschriften unterliegen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung keinen besonderen
Anforderungen. Die Ubrigen Regelungen gelten jedoch uneingeschrankt.

Besondere Gestaltungsvorschriften fir Friedhofsteil B (Grabfelder F Reihen 1 bis 7, G
Reihen 1 bis 6, H und I).

(1) Grabeinfassungen sind nicht zugelassen.

(2) Die Grabmale muissen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden
Anforderungen entsprechen.
Fir Grabmale durfen nur Natursteine sowie Holz und geschmiedetes oder gegossenes
Metall verwendet werden.
a) Findlinge, findlingsahnliche, unbearbeitete, bruchrauhe, grellweil’e und tiefschwarze

Steine sind nicht zugelassen.

b) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten:

1. Alle Steine missen allseitig und gleichmafig bearbeitet sein,

2. alle Bearbeitungsarten sind zulassig, aufder Politur,

3. Politur ist nur als gestalterisches Element fir Ornament und Schrift erlaubt, sofern
sie nicht Uberwiegt,

4. die Grabmale missen aus einem Stlick hergestellt sein, sie dirfen keine Sockel
haben,

5. nicht zugelassen sind alle nicht aufgefuhrten Materialien, Zutaten, Gestaltungs-
und Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder
mit einer GrofRe von Uber 8 cm Breite und 12 cm Hohe, Gold, Silber, Bronze und
Farben.

(3) Auf Grabstatten sind Grabmale mit folgenden Mal3en zuldssig:

a) Reihengrabstatten fiir Verstorbene bis zu 5 Jahren:
1. Stehende Grabmale:
Hohe 0,55 m bis 0,80 m, Breite bis 0,45 m, Mindeststarke 0,14 m
2. Liegende Grabmale:
Breite bis 0,40 m, Héchstlange 0,50 m, Mindeststarke 0,14 m

b) Reihengrabstatten fir Verstorbene ber 5 Jahren:
1. Stehende Grabmale:
Hohe 0,70 m bis 1,20 m, Breite bis 0,60 m, Mindeststarke 0,16 m
2. Liegende Grabmale:
Breite bis 0,50 m, Héchstlange 0,70 m, Mindeststarke 0,14 m
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c) Wahlgrabstatten:
1. Stehende Grabmale:
a) bei einstelligen Wahlgrabern:
Hohe 0,80 m bis 1,20 m, Breite bis 0,60 m, Mindeststarke 0,18 m
b) bei zwei- und mehrstelligen Wahlgrabern:
Hoéhe 1,20 m bis 1,80 m, Breite bis 0,80 m, Mindeststarke 0,18 m.
2. Liegende Grabmale:
a) Dbei einstelligen Wahlgrabern:
Breite bis 0,50 m, Lange 0,70 m bis 0,90 m, H6he 0,14 m bis 0,30 m
b) bei mehrstelligen Wahlgrabern:
Breite bis 0,75 m, Lange 0,80 m bis 1,20 m, H6he 0,14 m bis 0,30 m.

(4) Auf Urnengrabstatten sind Grabmale bis zu folgenden GréRRen zulassig:
a) Urnenreihengrabstatten:

1. Stehende Grabmale:
Grundrif? 0,35 m x 0,35 m, H6he 0,70 m bis 0,90 m

2. Liegende Grabmale:
GrofRe 0,40 m x 0,40 m, Hohe der Hinterkante 0,15 m

b) Urnenwahlgrabstatten:

1. Stehende Grabmale mit quadratischem oder rundem Grundrif3:
0,40 m x 0,40 m, Héhe 0,80 m bis 1,00 m

2. Liegende Grabmale mit quadratischem Grundrif3:
bis 0,40 m x 0,40 m, H6chstmaf 0,70 m x 0,70 m, Hohe der hinteren Kante 0,16 m.

(5) Der Friedhofseigentiimer kann Ausnahmen von den Vorschriften der Absatze 1 bis 4 und
auch sonstige bauliche Anlagen zulassen.

§ 20
Urnenwand 4

Bei der Urnenwand handelt es sich um eine Bestattungsmdglichkeit in oberirdischen
Grabkammern, die ausschliel3lich der Beisetzung von Urnen dient. Es handelt sich um eine
Steinwand mit Kammern, die durch Verschluf3tiren abgesichert sind.

Namenstafeln in einheitlicher Ausfiihrung sind zugelassen.
Die Lieferung, Ausgestaltung und Anbringung der Namenstafeln an den Grabkammern der
Urnenwand erfolgt ausschlieBlich durch die Ortsgemeinde Bassenheim.

Die Urnenwand kann sowohl als sogenannte Urnenreihengrabstatte (fir 1 Urne) als auch als

Urnenwahlkammer fir mehrere Urnen (maximal 3 Urnen in einer Kammer, sofern die
Platzverhaltnisse dies zulassen) genutzt werden.
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§21
Errichten und Andern von Grabmalen 2

(1) Die Errichtung und jede Veranderung von Grabmalanlagen sind der Friedhofsverwaltung
anzuzeigen mit der Erklarung, dass das Vorhaben der glltigen Friedhofssatzung und den
Vorgaben des technischen Regelwerkes (TA-Grabmal) entspricht.

(2) Der Anzeige ist ein Grabmalentwurf in einem geeigneten Mal3stab beizufuigen. Es sollen
alle wesentlichen Teile, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Mafl- und
Materialangaben sowie die Grindungstechnik mit Mal- und Materialbenennung in den
Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der vollstandigen Anzeige begonnen
werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines
Verstolles gegen die Friedhofssatzung und dem technischen Regelwerk geltend gemacht
werden. Vor Ablauf des Monats darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung
schriftlich die Ubereinstimmung mit der geltenden Friedhofssatzung und die Vollstandigkeit
der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten bestatigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche
Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet bzw. geandert
worden ist.

(5) Ohne Zustimmung errichtete oder mit der Zustimmung nicht tUbereinstimmende Anlagen
sind zu entfernen oder zu andern. Kommt der Anzeigende trotz schriftlicher Anordnung durch
die Friedhofsverwaltung dieser Verpflichtung nicht nach, so kann die Friedhofsverwaltung die
Anlage auf Kosten des Anzeigenden entfernen und nach drei Monaten entsorgen.

(6) Vor Errichtung eines Grabmales, einer Einfassung oder sonstigen baulichen Anlage ist
die Zustimmung dem Friedhofspersonal vorzulegen. Beginn und Ende der Arbeiten sind
diesem anzuzeigen.

§ 22
Standsicherheit der Grabmale 2

(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind dauerhaft standsicher zu
errichten. Sie dirfen beim Offnen benachbarter Graber nicht umstirzen oder
sich senken.

(2) Fur die Planung, die Ausfihrung, die Abnahmeprifung und die jahrliche Prifung der
Grabanlagen gilt die ,Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen
(TA-Grabmal)* der Deutschen Naturstein Akademie e.V. in der jeweils neuesten
Fassung.

§ 22a
Verbot von Grabmalen aus Kinderarbeit 5

(1) Grabmale und Grabeinfassungen aus Naturstein dirfen nur aufgestellt werden, wenn sie
nachweislich ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des
Ubereinkommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999
Uber das Verbot und unverzigliche Malinahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit hergestellt worden sind. Herstellung umfasst samtliche
Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt.

(2) Fur die Nachweiserbringung und Ausnahmen von der Nachweispflicht gilt § 6a Abs. 2
und Abs. 3 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG) in der jeweils gultigen Fassung.
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§23
Verkehrssicherungspflicht der Grabmale ¥

(1)

(2)

(3)

Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem
Zustand zu halten. Sie sind zu Uberprifen oder Uberprifen zu lassen, und zwar in der
Regel jahrlich zweimal - im Frihjahr nach der Frostperiode und im Herbst -.
Verantwortlich dafir ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstatten, wer den Antrag auf
Zuteilung der Grabstatte (§ 13) gestellt hat; bei Wahl- und Urnenwahlgrabstatten der
Nutzungsberechtigte. Sie sind verpflichtet, nach Aufstellung der Grabmalanlage den
ordnungsgemafen Standsicherheitsnachweis nach der TA-Grabmal der Friedhofs-
verwaltung vorzulegen.

Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder von
Teilen davon gefahrdet, ist der flr die Unterhaltung Verantwortliche verpflichtet,
unverziglich die erforderlichen MalRhahmen zu treffen.

Bei Gefahr im Verzuge, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen
Sicherungsmalinahmen, wie z. B. das Umlegen von Grabmalen, Absperren, etc. treffen.
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz  schriftlicher  Aufforderung der
Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist
beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung dazu auf Kosten des Verantwortlichen berechtigt.
Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die Ortsgemeinde ist verpflichtet,
diese Gegenstande drei Monate aufzubewahren. § 24 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend.
Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder Uber das Einwohnermeldeamt nicht zu
ermitteln, genidgen als Aufforderung eine o6ffentliche Bekanntmachung und ein
Hinweisschild auf der Grabstatte, das flir die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.
Die Verantwortlichen sind fir jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von
Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen oder durch Umstlrzen von Teilen davon
verursacht wird.

§24
Entfernen von Grabmalen 4

(1)
(2)

(3)

Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dirfen Grabmale nur mit vorheriger
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstatten, nach Ablauf der
Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstatten oder nach der Entziehung von
Grabstatten und Nutzungsrechten sind die Grabmale innerhalb einer Frist von drei
Monaten zu entfernen. Fur die Entfernung hat der Verpflichtete/Nutzungsberechtigte
einen fachkundigen Dienstleister zu beauftragen. Die Entfernung der Grabstatte in
Eigenleistung ist unzuldssig. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit wird
durch offentliche Bekanntmachung hingewiesen. Kommt der Verpflichtete dieser
Verpflichtung nicht nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstatte
abraumen zu lassen. LaRkt der Verpflichtete das Grabmal nicht binnen drei Monaten
abholen, geht es entschadigungslos in das Eigentum der Gemeinde Uber. Sofern
Grabstatten von der Ortsgemeinde abgeraumt werden, hat der jeweilige Verpflichtete die
Kosten zu tragen.

Klnstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmaler oder solche, die als besondere
Eigenart des Friedhofs aus friheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen dem
besonderen Schutz des Friedhofseigentimers im Einvernehmen mit dem zustandigen
staatlichen Denkmalspfleger. Sie werden in einem besonderen Verzeichnis gefiihrt und
dirfen nicht ohne besondere Einwilligung entfernt oder abgeandert werden.
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7. Herrichten und Pflege der Grabstatten

§ 25
Herrichten und Instandhalten der Grabstitten 2

(1) Alle Grabstatten missen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und dauernd
instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend fir den Grabschmuck. Verwelkte
Blumen und Kranze sind unverzuglich von den Grabstatten zu entfernen.

(2) Fir die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstatten
der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher gemal § 9 BestG), bei Wahl- und
Urnenwahlgrabstatten der Nutzungsberechtigte verantwortlich.

(3) Die fur die Grabstatten Verantwortlichen koénnen die Grabstatten selbst anlegen und
pflegen oder damit einen Friedhofsgartner beauftragen.

(4) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veranderung der gartnerischen Anlagen auferhalb
der Grabstatten obliegen ausschlielich der Ortsgemeinde.

(5) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekdmpfungsmitteln ist nicht gestattet.

(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veranderung der gartnerischen Anlagen auf3erhalb
der Grabstatten obliegt ausschliellich der Friedhofsverwaltung. Der Inhaber der
Grabanweisung bzw. der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, die Zuwegung vor und
hinter dem Grab von Wildkrautern freizuhalten.

§ 26
Vernachlassigte Grabstatten

(1) Wird eine Grabstatte nicht ordnungsgemal’ hergerichtet oder bepflanzt, hat der
Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstatte
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen.
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Ortsgemeinde die Grabstatte nach
ihrem Ermessen auf seine Kosten herrichten lassen oder die Grabstatte auf seine
Kosten abraumen, einebnen, einsden und Grabmale und sonstige bauliche Anlagen
beseitigen lassen.

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genugt fur
die Durchfuhrung der Mal3nahme nach Abs. 1 eine 6ffentliche Bekanntmachung.

8. Leichenhalle

§ 27
Benutzen der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit
Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. Die Friedhofsverwaltung kann hierfur
bestimmte Zeiten festlegen, wobei in besonderen Fallen (z.B. Unfalltod) Ausnahmen
moglich sind.

(2) Alle Beerdigungen finden von der Friedhofskapelle aus statt.

(3) Bei der Aufbahrung der Sarge darf elektrische Kerzenbeleuchtung keine Verwendung
finden.

(4) Die vom Bestatter zur Aufbewahrung von Leichen bendtigten Gegenstédnde missen noch
am gleichen Tag der Beisetzung aus der Friedhofskapelle entfernt werden.

(5) Der Zutritt zu den Leichenzellen ist nur Arzten, Polizeibeamten und Bestattern in
Auslbung ihres Berufes nach Anmeldung bei dem Ortsblrgermeister gestattet.

(6) Das Abbrennen von Kerzen in den Leichenzellen ist nicht gestattet.
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(7) Der Zutritt zum Schaugang ist den Angehdrigen an allen Tagen und Kindern nur in
Begleitung  Erwachsener gestattet. Uber Ausnahmefélle entscheidet der
Ortsblrgermeister.

(8) Die Sarge sind spatestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der
Beisetzung endgliltig zu schliefl3en.

(9) Die Sarge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen meldepflichtigen
Krankheit Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt
werden. Der Zutritt zu diesen Rdumen und die Besichtigung der Leichen bedurfen
zusatzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

9. SchluBvorschriften

§ 28
Alte Rechte

(1) Bei Grabstatten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben sind,
richten sich Ruhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von
unbegrenzter oder unbestimmter Dauer oder mehr als 35 Jahren werden auf die
Nutzungszeit nach § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 3 dieser Satzung seit Verleihung begrenzt.
Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der
Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leichen oder Aschen.

(3) Im Ubrigen gilt diese Satzung.

§29
Haftung

Die Ortsgemeinde haftet nicht fir Schaden, die durch satzungswidrige Benutzung des
Friedhofs sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere
entstehen.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,

sich auf dem Friedhof nicht der Wirde des Ortes entsprechend verhalt oder die
Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1),

gegen die Bestimmungen des § 5 Absatze 2 und 3 verstoft,

eine gewerbliche Tatigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung austibt (§ 6 Abs. 1),
Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§11),

die Bestimmungen Uber zulassige Male fir Grabmale nicht einhalt (§§ 13, 14, 15),
als Verfugungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender Grabmale
oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder verandert (§ 21),

8. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 24),

9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand halt (§§ 22, 23),
10. Grabstatten vernachlassigt (§ 26),

11. die Leichenhalle entgegen § 27 Abs. 1 und Abs. 9 Satz 2 betritt.

N —

Noohkw

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufie bis zu 1.000,00 € geahndet werden.
Das Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.05.1968 (BGBI. | S. 481) in der
jeweils geltenden Fassung findet Anwendung.
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§ 31
Gebiihren

Fir die Benutzung des von der Gemeinde verwalteten Friedhofs und seiner Einrichtungen
sind die Gebuhren nach der jeweils geltenden Friedhofsgeblihrensatzung zu entrichten.

§ 32
Sonstige Vorschriften

(1) Es wird ein Grab-Register-Verzeichnis der beigesetzten Verstorbenen mit laufenden
Nummern der Reihengraber, der Wahlgraber und der Urnengraber gefihrt.

(2) Die zeichnerischen Unterlagen —Gesamtplan, Belegungsplane, Grabdenkmalentwirfe
usw. — sind zu verwahren.

§33
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig treten die Satzung Uber das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 16.02.1979,
die Satzung zur Erganzung der Satzung Uber das Friedhofs- und Bestattungswesen vom
29.02.1980, die Satzung zur Anderung der Satzung Uber das Friedhofs- und
Bestattungswesen vom 07.07.1986 und die 3. Satzung zur Anderung der Satzung Uber das
Friedhofs- und Bestattungswesen vom 20.01.1989 und alle Ubrigen entgegenstehenden
ortsrechtlichen Vorschriften auf3er Kraft.

19






Barrierefreiheitsbericht





		Dateiname: 

		Friedhofssatzung Bheim Stand 09.10.2025.pdf









		Bericht erstellt von: 

		



		Firma: 

		







[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]



Zusammenfassung



Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.





		Manuelle Prüfung erforderlich: 1



		Manuell bestanden: 1



		Manuell nicht bestanden: 0



		Übersprungen: 9



		Bestanden: 21



		Fehlgeschlagen: 0







Detaillierter Bericht





		Dokument





		Regelname		Status		Beschreibung



		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.



		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei



		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)



		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet



		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt



		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar



		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden



		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast



		Seiteninhalt





		Regelname		Status		Beschreibung



		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags



		Anmerkungen mit Tags		Übersprungen		Alle Anmerkungen verfügen über Tags



		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent



		Zeichenkodierung		Übersprungen		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden



		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Übersprungen		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Übersprungen		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Übersprungen		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Übersprungen		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Übersprungen		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang

